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Reichsfinanzen und partit'ularismus

ls die Vertreter der verbündeten Regierungen für die letzte Flotteu-
vorlnge die Neichstagsmehrheit dadurch zu ge.vinnen suchten, daß

^sie zur Durchführung der Flottenvermchruug iu der Hauptsache
^weder eine Anleihe noch ueue Steuern zu brauchcu. sondern mit

^! den laufenden Reichsciuuahinen auskomme,, zu können erklärten,
^ in den Grenzboten diese Taktik bedauert worden. Bei der Dringlichkeit
^6 Zwecks erschien uus der Weg der Anleihe — gcuügeude Sicherung der

chuldentilguug vorbehalten — als der einzig richtige, da auch neue Steuerein-
U"hmen für das Reich, die hiureicheude Erträge liefern könnten, nicht ans dem

zu schütteln wären, sondern die längst als nötig erkannte, aber noch
uieuinls ernstlich in Angriff genommne durchgreifende Reichsfinanzreform zur
^rciussetzung Hütten. Daß die Rcgieruugsvertreter zu ihrer Taktik durch die

^""uuug der Neichstagsmehrheit veranlaßt Umreu, machte die Taktik nicht
Der Erfolg hat leider gezeigt, daß trotz großer Sparsamkeit gegenüberd en

übrige.. Reichsaufgabeu uud trotz der vom Reichstag bew.ll.gteu muem
teuern die Einnahmen des Reichs die Ausgabe,, nicht mehr decken vielmehr
das Etatsjahr 1902 eiu sogenauutes Defizit vou 00 M.llwueu Mark auswerft
und für das uüchste Jahr eiu mehr als doppelt so großes Dchzck m Auvs.cht

steht. Wie der Neichsschatzsekretürerklärt hat, ist das „Steuerterrau, abgegrast.^
U"d .»an spricht schon ernstlich davou, daß das Reich seiue Fehlbeträge aus

'"M zu decke., gezwungeu sein lverde. Das wäre natürlich -übi'vl
N m^'^'^ ^rfassuugsmüßig zulässig ist — finanzwirtschaftlich eine ausgesprochne

smudsaktion, die unter keinen Umstände., vorgenommen werden darf, ohne
^ K zugleich dafür gesorgt würde, daß keine weitern Defizits mehr vorkommen.
s.s^""'" kürzlich unter dem Titel „Die Reichsfinanzreform" erschienenen Buche*)MMvert du>v ^!»,.c,,cr,... ^.. - .v, ..« -.- ^>____ ... >— ...tc.,..«.»

der Verfasser. Ur. Haus Koppe iu Rostock, die Lage ... der Hauptsache
änlich treffend folgeuder.uaßeu: Nicht sowohl die Thatsache, ^ß h e

Defizit in solcher Höhe ergeben habe, als vielmehr die „geradezu u. eu.e 0cot
ausgeartete Schwierigkeit/eine Deckuug dafür zu fiudc... ohne dnbc. auv ver
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einen Not in eine andre größere zu geraten," sei das Charakteristische der Lage,
verschärft durch die trübe Aussicht in die Zukunft, in den kommenden Jahren
dieselbe Schwierigkeit noch gesteigert, noch unentwirrbarer zu finden. Nicht daß
die Quellen der Einnahmen zur Zeit weuiger stark flösse», sondern daß der
ganze komplizierte Apparat, der sie der Neichskcisse zuführe, im Begriff des
Versagens sei, und wiederum, daß dieses Versagen nicht durch eine vorüber¬
gehende Stockung in der Funktionierung, sondern durch die Untüchtigteit des
Apparats selbst hervorgerufen werde, darin liege die besondre Bedeutung dieses
Defizits: „die Versorgung des Reichs mit den Mitteln, deren es zur Erfüllung
seiner verfassungsmäßigen Aufgaben bedarf, ist in Frage gestellt."

Sicher ist dieser Tadel uusers Neichsfinanzapparats nicht zn hart, nnd
die Beurteilung des thatsächlicheil Notstands nicht zu düster. Wer in die Zu¬
kunft sieht, wird sich überzeuge» müsse», daß — auch abgesehen von der mög¬
lichst schleunigen Durchführung des Flotteubnuplcins — viel eher auf eine Zu¬
nahme der dringend nötigen Ausgaben des Reichs zn rechnen ist, als auf eine
Abnahme. Die in der letzten Zeit in manchen Neichsämtern beobachtete Spar¬
samkeit läßt sich nicht aufrecht erhalteu ohne Schädigung der wichtigsten Auf¬
gaben. Und wenn man auch iu der Belastung des Reichs mit dein Unterhalt
oder der Sulwentionicrnng neuer großartiger sozialer Institutionen etwas weniger
hastig vorzngehn braucht, als manche unsrer Svzialrcformer wünschen, so werdeil
leider für das Heerwesen Mehraufwendungen kaum zu vermeiden sein. Auf
keiueu Fall darf die 1904 bevorsteheude ueue gesetzliche Behandlung der Prä¬
senzstürke der Armee nnter dem Druck der Neichsfinauzuvt leideil. Durch Be¬
schneiden der Ausgaben ist also nicht zu helfen, und wenn, was sehr wohl
denkbar ist, „im Fall eines außerordentlichen Bedürfnisses" — wo die Ver¬
fassung dies allein erlaubt — das Reich sich zu ueueu Anleihen erschließen
müßte, so würde das zugleich zu geregelter Schuldeutilguug und zur Sicheruttg
dazu bestimmter dauernder Einnahme» zwiugen.

Erscheint schon deswegen die Zukunft der Finanzlage des Reichs un¬
erträglich und gefährlich, so wird die Aussicht uoch trüber bei einem Blick in
die Vergaugenheit. Niemals ist es den Staatsmännern lind Politikern im Deut¬
schen Reich uubeknunt gewesen, daß der Finanzapparat — so, wie er ist
nichts als ein provisorischer Notbehelf sei und über kurz oder laug versage»
müsse, und daß wer das Reich nicht als Provisorium behandeln wolle, ihm auch
einen definitiven Finanzapparat zn geben verpflichtet sei. Wissentlich hat mau
die Notlage cntstchn lassen, wissentlich die aufrichtigen Freunde des Neichv
gehindert, ihr vorzubeugen, uud wissentlich die dazu berufnen Neichsbeamten
zu einer Flickarbeit und zu eiuem aussichtslosen Fortwnrsteln veranlaßt, wofür
spätere Zeiten schwer Verständnis und Entschuldigung finden werden. Wie wird
man — Bundesrat und Reichstag — sich jetzt dazn stellen? Hat der bisher in dieser
Frage bethätigte böse Wille dem guten Willen Platz gemacht? Wer die innere
Politik in Deutschland bis auf deu heutigen Tag unbefangen uud aufmerksam
verfolgt hat, kann das bezweifeln. Denu leider 'hat Dr. Köppe wahrscheinlich
Recht, wenn er sagt, der ausgesprochne „föderalistische" Zug, der seit der Lez
Franckenstein das öffentliche Leben im Reiche in zunehmender Weise durchwehe,
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habe den Widerstand gegen die Einführung direkter Reichsstenern, wenn mögliche
noch unüberwindlicher gemacht. Aber Recht hat er sicher nicht, wenn er diesen
„föderalistischen" Zug selbst sür berechtigt ansieht und die Heilung der Neichs-
finanznot damit versuchen will, daß nun, sich ihm ganz unterwirft. Nicht nur
der Einführung direkter Reichssteuern, sondern jeder wirklichen Reichsfinanz-
reform hat dieser „föderalistische" Zug seit dreißig Jahren Widerstand geleistet,
und er wird jetzt vollends Widerstand leisten, wenn ihm nicht endlich der im
Wesen des Reichs begründete und deshalb für den gedeihlichen Bestand des
Reiches ganz unentbehrliche ..unitarische" Zug Einhalt gebietet. Nichts lehrt
sv schlagend, wie die Geschichte des Reichsfinanzwesens, daß dem Partikularismus
w den Einzelstaaten viel zu viel Rücksichten ans Kosten des Reichs erwiesen
worden sind. Nicht nur das gute Recht der Einzclstaaten unangetastet zu
erhalten ist Zweck und Ziel dieses Partikularismus gewesen, sondern von An¬
fang an hat" er jede Schwierigkeit, die die Reichspolitik, jede der vielen Lücken
und Unklarheiten, die die Neichsverfassung bot, dazu benutzt, die Rechte des
Reichs zu kranken, seine Macht zu schwachen, sein Fertigwcrden hinauszuschieben,
wo nur es sich mit der verfassungsmäßigen „Neichstrene," auf die er natürlich
Wert legte, machen ließ. Und dieser „föderalistische" Zng ist so sehr in Mode
gekommen, daß seine Vertreter es jetzt wagen können, jede bescheidne, unabweis¬
bar werdende verfassungsmäßige Wahrung der Neichsinteressen gegenüber dem
behaupteten „unbeschränkten finanziellen Selbstbestiminungsrecht" der Einzel-
staate» als Übermaß „unitarischer" Begehrlichkeit zu verschreien und den kritik-
l"sen Massen wohl gar die Absicht und die Gefahr eines unumschränkten Kaisers
^wn Deutschland vorzureden. Die Reichssinanzreform ist ihrem Sinne und
Wesen nach eine nnitarische Aufgabe wie die Neichsgründung selbst, und wer
^r Losung dieser Aufgabe in der föderalistischen Strömung zustenern Null,
der wird die Neichsfinanzen mir in peju8 reformieren. In einer Zeit, wo
sich der Partikularismus dauk seiner klugeu Ausnutzung der Schwächen des
Reichs zn eiuer Macht emporgearbeitet hat, die es nur zu oft als Gebot
slaatsmünuischer Klugheit erscheinen läßt, ihm um den Bart zu gehn, wird
wan es vielleicht nnstaatsmmmisch finden, gegen ihn zu den Waffen zn rufen.
Aber der Kampf um die Reichsfinanzreform, dem nicht mehr auszuweichen ist,
wird wohl viele eines bessern belehren. Insofern darf man vom Defizit im
Reichsctat eine gute Wirkung erwarte».

Wer sich mit Fragen wie die Reichssinanzreform beschäftigt, wird sich
w'iner gegenwärtig halten müssen, daß schon bei der Begründung des Deutschen
Reichs, sowohl bei den grundlegenden völkerrechtlichen Verträgen, wie auch
bei dem Entwurf der Neichsverfassung die zentrifugalen Elemente einen sehr
großen Einfluß ausgeübt und so dein Reich und seinen einzelnen Institutionen
den uuitarischeu Charakter in einem Grade vorzuenthalten vermocht haben, der
durch allen juristischen Scharfsinn von Staatsrechtslehrern nicht wegintcrpretiert
und -gedeutet werden kann. Vielleicht wird das neue Werk von Ottvkar Lorenz
über die Gründung des Reichs und Kaiser Wilhelm I., dessen Kritik vom
historischen Standpunkt nicht meine Sache ist, die heilsame Wirkung haben,
dw jüngere Generation über die beklagenswerte Verfassungsmäßigkeit des
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„zentrifugalen Elements" im Reiche wieder etwas mehr die Augen zn öffnen,
und damit zugleich über die große Gefährlichkeit des „föderalistischen Zuges,"
der mehr und mehr im deutschen Volke um sich zu greifen scheint. Und vollends
über die Gefahr eines solchen Umsichgreifens unter den deutschen Fürsten, wovor
uns der Himmel bewahren möge. Es ist gerade jetzt bedenklich, dieses „zentri¬
fugale Element" durch gewagte Interpretationen aus der Neichsverfassung heraus¬
bringen zu wollen. Man provoziert damit nur den Partikularismus und setzt
ihn nachträglich ins Recht. Wir bekennen offen, aber mit dem tiefsten Bedauern,
daß z. B. Max von Seydel in seinem Kommentar zur Neichsverfassuug gegen¬
über den Unitariern vom juristischen Standpunkt — um den es sich dort allein
handelt — meist im Recht ist. Aber das steht für uns fest: hätte Wilhelm I.
schon zu Neujahr 1871 die von Seydel unanfechtbar dargelegten Konsequenzen
der zentrifugaleu Einflüsse auf die Ncichsgründung gekannt, dann wäre es
damals zur staatsrechtlichen Etablierung des Deutschen Reichs und des deutschen
Kaisertums überhaupt nicht gekommen, sondern es hätten erst weitere, vielleicht
nicht schmerzlose politische Entscheidungen stattfinden müssen, die dem unitarischen
Willen der großen Mehrheit der deutschen Fürsten und des deutschen Volkes
das Übergewicht über den zentrifugalen Willen einer sehr kleinen, aber auf ihre
völkerrechtliche Freiheit pochenden Minderheit verschafft hatten. Jetzt haben
wir nun einmal die ausgesprochen „föderalistische" Verfassung, und wir müssen
damit rechnen. Aber noch weiter als diese Verfassung selbst geht, sollen die
Herren Föderalisten nicht gehn dürfen, ohne sich den Vorwurf der Reichs-
gegucrschaft gefallen lassen zu müssen.

Über die verfassungsmüßige Grundlage der Reichssinanzwirtschaft ist fol¬
gendes zu bemerken. Nach Artikel 4 Nummer 2 der Reichsversassnng unter¬
liegen der Gesetzgebung des Reichs: „Die Zoll- und Handelsgesetzgebung und
die für Zwecke des Reichs zu verwendenden Steuern." Der aus der Ver¬
fassung des Norddeutschen Bundes herübergenommene Artikel 70 der Neichs-
verfassung lautet:

Zur Bestreitung aller gemeinsamen Ausgaben dienen zunächst die etwaigen
Überschüsse der Vorjahre, sowie die aus den Zollen, den gemeinschaftlichen Ver¬
brauchssteuern und aus dem Post- und Telegraphenwesen fließenden gemeinschaft¬
lichen Einnahmen. Insoweit dieselben durch diese Einnahmen nicht gedeckt werden,
sind sie, solange Ncichssteuern nicht eingeführt sind, durch Beiträge der einzelnen
Bnndesstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche bis zur Hohe
des budgetmäßigen Betrages durch dcu Reichskanzler ausgeschriebenwerden.

Obwohl die staatsrechtlichen Autoritäten über den Inhalt der meisten
Artikel der Reichsverfassung sehr verschiedner Meinung sind, stimmen sie doch
über den Inhalt des Artikels 70 in folgenden Punkt'eu, auf die es hier an¬
kommt, so ziemlich übereiu: daß erstens die Matrit'ularbeitrüge nur als eni
Provisorium eingeführt worden sind, das durch ausreichende eigne Einnahmen
des Reichs (Steueru) als Definitivum ersetzt werden sollte; daß sich zweitens
das Recht des Reichs zur Einführung von Steuern auch auf direkte Steuern
erstreckt, und daß sich drittens die Matrikularbeitragspflicht der Einzelstaaten
auch ans die Deckung der Fehlbeträge bezieht, die sich ergeben, wenn die eignen
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Einnahmen des Reichs hinter dein budgetmäßigen Anschlag zurückgeblieben
sind, oder die Ausgaben den budgetmäßigen Anschlag überstiegen haben, wöbe,
jedoch auch diese nachträgliche Erhöhung der Matriknlarbcitrüge vom Bundesrat
und Reichstage durch Gesetz festgestellt werden müssen.

Diese verfassungsmäßige Rechtslage hat die im § 3 des Gesetzes vom
15. Jnli 1879 enthaltne Frauckensteinsche Klausel dahin abgeändert, daß trotz
der durch dieses Gesetz bezweckte» gewaltigen Vermehrung der Emnahmen
des Reichs die als Provisorium geschaffnen Matrikularbeitrüge mcht beseitigt,
sondern - die Ansichten, ob die Klausel eine Verfassungsänderung bedeutet,
sind geteilt. Bismarck bestritt das - thatsächlich zum Definitivum wurde«.
Der § 8 des Gesetzes vom 15. Juli 1879 lautet:

Derjenige Ertrag der Zölle und der Tabaksteuer, welche die Summe von
130 Millionen Mark' in einem Jahre übersteigt, ist den einzelnen Bundesstaaten
nach Maßgabe der Bevölkerung, mit welcher sie zu den Matrikulnrbeiträgen heran¬
gezogen werden, zu überweisen.

Daß die Frauckensteinsche Klausel eine Bethätigung des ausgesprochen
föderalistischen Zuges" oder, wie Fürst Bismarck sagte, „der zentrifugalen
Elemente" war^ braucht nicht mehr bewiesen zu werden, das ist notorisch.
Politisch hat die Klausel ja auch das gewollte partikularistische Ziel erreicht:
die finanzrechtliche und finanzwirtschaftliche Endgiltigkeit und Selbständigkeit
der Reichsinstitutionen bis heute verhindert, den Staatenbund statt des Bnndes-
swats jedenfalls in dieser Beziehung aufrecht erhalten. Daß sich tue von der
Klausel erhofften finanzwirtschaftlichen Vorteile für die Eiuzelstaatcn schließlich
^ schweren Nachteil verwandelt haben, ändert nichts an der Thatsache, daß
Übelwolle» gegen das Reich die Klausel diktiert hat, und entbindet die Freunde
und Vertreter des Reichs auf keinen Fall von der Pflicht, nach Vercwignng
der Matrikularbciträge durch den Partilularismus nun erst recht darauf zu halten,
daß dem Reich sein gutes Recht, die Einzelstnaten zur Deckung eines Defizits
un Reichshaushalt inÄnspruch zu nehmen, gewahrt werde. Solange die Matri¬
kularbciträge in dem durch die Frauckensteinsche Klausel nicht aufgehobne»,
sondern befestigten Sinne der Reichst'ersass»»g besteh», kann streng genommen
ui der Neichswirtschaft ein Defizit gar nicht vorkommen. Laband sagt darüber
^ unsrer Kenntnis nach ohne Widerspruch gefunden zu haben — u. a.
folgendes: „Erweisen sich jedoch die budgetmäßige» Matritnlarbeiträge als
unzureichend zur Deckung der Neichsausgaben, sei es, weil die sogenannten
^gnen Einnahmen des Reichs hinter dem budgetmüßigen Anschlage zurück¬
geblieben sind, oder weil die Ausgaben den bndgetmäßigen Anschlag über¬
legen haben, so äußert der materielle Verpflichtungsgrnnd seine rechtliche
Wirkung, und es bleibt für die Bnndesstaateu die Verpflichtung bestchn. den
fehlenden Betrag nachzuzahlen. Es giebt in der Reichswirtschaft keiu Defizit
u» formnleu Sinne des Finanzrechts, solange die einzelnen deutschen Staate»
zahlungsfähig sind, weil in den Matriknlarbeiträgen eine subsidiürc u»d alle
Bedürfnisse nmfassende Einnahmequelle voll unbeschränktem Umfang gegeben

Und an andrer Stelle schreibt er: „Sind aber die Matriknlarbcitrüge
höher nls dic Überweisungen, so bedeutet dies, daß die Organe des Reichs
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Ausgaben festsetzen, welche durch die zur ausschließlichen Verfügung des Reichs
stehenden Einnahmequellen keine Deckung finden; vielmehr wird die Aufbrin¬
gung der erforderlichen Mittel den Einzelstaaten auferlegt und ihnen die Sorge
überlassen, wie sie dieser Verpflichtung mit den ihnen noch verbliebnen Ein¬
nahmequellen genügen. Sind sie dazu außer stände, so müssen die Einzel¬
staaten Anleihen aufnehmen, nm die finanziellen Bedürfnisse des Reichs zu
befriedigen."

Das Recht des Reichs, die Einzelstaaten zur Deckung des sogenannten
Defizits in Anspruch zu nehme», steht also fest. Aber das Reich braucht nicht
bei jedem Defizit davon Gebrauch zu macheu. Es kann (nach Laband) z. B.
die Deckung durch Einführung einer Steuer, oder durch Aufnahme einer
Anleihe, oder durch Übertragung des Defizits iu deu Etat des folgeudeu
Jahrs beschließen. Der zuletzt genannte Ausweg verbietet sich deu heute zu
beklagenden Fehlbeträgen der Neichsfinanzwirtschaft gegenüber von selbst. Schon
jeder Versuch wäre lächerlich. Von der Deckung durch eine Ncichscmleihe
wird gesprochen, uud ebenso ist man, so unter andern Dr. Köppe, auch schon
wieder auf der Suche nach neuen — nnd zwar indirekten — Reichssteucrn,
obwohl nach der Versicherung des Neichsschatzsekretürs, die dnrch vielfache
Erfahrungen bestätigt erscheint, dieses „Steuerterrain abgegrast" ist. Von
amtlicher Stelle ist unsers Wissens noch nichts darüber verlautet, wie man
die Deckung der Fehlbeträge herbeiführe» will. Der Reichsschatzsekretär hat
allerdiugs den Zeutrumsantrag, die etwaigen Mehrerträge der Getreidezölle
nach Inkrafttreten des neuen Zolltarifs für neue Arbeiterversicheruugszweige
zu verwcudeu, durch deu Hinweis auf das vorhandue große und die drohenden
noch größern Defizits beantwortet, aber er wird Wohl selbst am besten wissen,
daß diese Mehreinnahme nicht sicher ist, oder daß, wenn sie sicher wäre, sie
nicht einmal znr Defizitdeckung ausreichen, geschweige denn den wachsenden
Ausgabeu genügen würde. Die Mehrerträge aus dem neuen Zolltarif könnten
nur zum Norwand für eiu weiteres Fortwursteln genommen werden, dessen
UnVerantwortlichkeit bei dem heutigen Stande der Reichsfinanzen ans der Hand
liegt und nur entschuldigt werden könnte, wenn die kompetenten Organe des
Reichs — Bundesrat und Reichstag — wieder ans partikularistischen Rück¬
sichten die Neichsfinanzverwaltnng zu solchen UnVerantwortlichkeiten zwängen-
Der nene Zolltarifentwurf trägt deu Schlitzzollcharakter noch ausgesprochner
als der geltende Tarif. Erreicht er den Schutzzweck, so ist er als Finanzzoll¬
tarif unbrauchbar. Jede auf ihm bernhende Reichsfiuanzpvlitik hätte auf Sand
gebaut. Zur Grundlage für eine Neichsfinanzreform, ja nur für ein über eimge
Jahre hinweghelfendes Fortwursteln, wäre der erhoffte Mehrertrag aus dem
neuen Tarif fast noch weniger zu brauchen als znr Grundlage neuer Arbeiter¬
versicheruugszweige. Immerhin wäre die Beschlagnahme der Mehrerträge für
den letztgenannten Zweck angesichts der akuten Krisis des Reichsfiuanzwesens
Heller Unsinn, nnd der Neichsschatzsekretärhatte Recht, das anzudenten. Weiter
hat er auch nichts gethan.

Die Frage, ob das Reich die Fehlbeträge durch eigne Anleihen uud eigne
ueue Steuern zu decken suchen, oder ob es von den Einzelstaatcn nachträgliche
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oder erhöhte Mntrikularbeiträge zu diesem Zweck einziehen soll, muß zunächst
nach rein praktischen Gründeu beautwortet werden, wobei es selbstverständlich
ist. daß das Reich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eiuzelstaateu ebenso
berücksichtigt wie seine eigne. Damit kommt mau zu der Haupt- und .Kernfrage:
Sind die Einzelstaaten stener- nnd kreditkräftiger als das Reich? Der heute
besonders starkwehende „föderalistische Zug" — und ihm nolsus volen«
folgend, wie es scheint, auch Dr. Köppe .....- weist diese Frage kurzer.Hand imt
der Behauptung zurück: Au eiue Mehriuanspruchuahmc der Einzclstnaten rst
gnr nicht zn denken, sie sind zahlnngsuufühig. Das Reich muß sich selbst helfen,
aber es darf dabei nicht einmal von seinem guten Recht, über das von ihm
bisher allein beweidete Terrain der indirekten Steuern und Zölle hinauszugehn,
Gebrauch machen, obgleich das Terrain abgegrast ist. Das ist die neueste Be¬
thätigung der „zentrifugalen Elemente" im Reich. Wird die Neichsfinanz-
Kerwaltnng auch ihr gegenüber vou Bundesrat und Reichstag zur Unterwerfung
Wider besseres Wissen gezwungen werden?

Demi nur wider' besseres Wissen würde diese Unterwerfung geschehen
können. Darüber ist nach den in den letzten Jahren von verschiednen Seiten
wiederholt vor der Öffentlichkeit erbrachten Nachweisen über die Finanzlage
der Einzclstaaten neben der Finanzlage des Reichs — die der Partiku¬
larismus wissentlich herbeigeführt hat — gar kein Zweifel möglich. Die augen¬
blickliche Lage des Rcichssteuerterrmus ist schon oft genng gekennzeichnet
worden. Über die Steigerungsmöglichkeit einzelner Reichssteuern läßt sich
natürlich sprechen. Für die brennende Frage der Defizitdeckung kommen sie jetzt
W gut wie gar nicht in Betracht. Die Bemühungen der letzten Flottenkommission,
neue Reichsstenern bald flüssig zu machen, beweisen das zur Genüge. Nicht
besser, wie um die Steuerkrnft. steht es um die Kreditfähigkeit des Reichs.
Die Milliardeuschulden. die es in verhältnismäßig kurzer Zeit für die Wehrkraft
hat machen müssen, haben Schntz und Sicherheit für Lebeu uud Wirtschaft
dn Bewohner des Reichs wie der Einzelstaateu geschafft», und wenn heute
"der morgen dafür uene Anstrengungen nötig werden sollten, so werde» selbst¬
verständlich weitere NeichSschulden gemacht werden müssen und, Gott sei Dank,
°uch gemacht werden können. Diese Schulden stehn in ihrer Notwendigkeit und
Berechtigung wenn man schon davon sprechen will — noch weit über den
sogenannten produktiven Anleihe» von der Art der Eisenbahnschnlden. Man
braucht die Reichsschulden gar nicht iu einem übertragnen und künstlichen
Sinne zn produktiven zu stempeln, mir sie politisch zn rechtfertigen. Aber
ganz verkehrt wäre es, sich uud andern den finanzwirtschaftlichen Unterschied
Zwischen den Neichsschnlden uud den Staatsschulden z. B. Preußens, die
so gut wie ganz Eisenbahnschnlden sind, zn verschleiern. Die eigne Kredit¬
fähigkeit des Reichs kann mit der Kreditfähigkeit der Einzelstaaten überhaupt
nicht verglichen werden. Wenn sie auf der heutigen Finanz- und Steuer-
derfassung des Reichs allein beruhte, so wäre sie nicht weit her. Sie ist
fundiert auf die Fincmzkraft der Einzelstaaten. Sollte es den „zentrifugalen
Elementen" — auch ohne klar bewußte Absicht — gelingen, die Zuverlässigkeit
^es Zusammenhangs des Neichskredits mit diesem Fundament oder auch nur
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den Glauben an sie AN stören, so würde das Folgen haben von unabsehbarer
Tragweite,

Es ist ein Verdienst Adolf Wagners, daß er die günstige Vermögens¬
lage, die starke und verhältnismäßig geschonte Steuerkraft und die Unbedenk¬
lichkeit der Verschuldung Deutschlands im Vergleich mit den Hauptstaaten des
Auslands allen Zweifeln gegenüber klar uachgewiescn hat. Er mußte dabei
vielfach Reich und Einzelstaaten zusammenfassen, um den Vergleich mit dem
Auslande überhaupt zu ermöglichen. Aber seine Nachweise unterscheiden auch
Reich und Einzelstaaten, und dabei zeigt sich, daß fast alles Lob, das Deutsch¬
lands Finanzlage zuerkannt wird, der Lage der Einzelstaaten gilt, uicht der
des Reichs. Zu verweisen ist hauptsächlich auf Wagners Lehrbuch der Finnnz-
wissenschaft,dessen 1899 und 1900 erschienener vierter Teil zunächst die Finanzen
der deutschen Bundesstanten einzeln und dann, woraus es uus besonders an¬
kommt, die Ncichsbesteuerung und ihre Beziehung zur Laudesbesteucruug
lS. 646 ff.) sehr eingehend behandelt. Zu verweisen ist außerdem auf eiue sehr
verdienstliche und gewissenhafte statistische Zusammeustelluug über die Neichs-
uud Staatsfinauzeu iu dem Jahrbuch des Deutscheu Flvttenvereius für 1901.
Der Verfasser bezeichnet auf Grund seiner Zahlen die Fincmzkrnft — Stener-
und Kreditfähigkeit — als eine geradezu glänzende, was wieder unmittelbar
allein für die Einzelstaaten gilt. Auch die amtliche Statistik des Deutschen Reiches
hat neuerdings den Anfang gemacht, die Finanzen der Einzelstaaten zu be¬
arbeiten und darzustellen. Was von den Ergebnissen bis jetzt vorliegt (1. Viertcl-
jahrheft 1902), bestätigt in der Hauptsache die Zuverlässigkeit der vom Flotten-
Verein gebrachten Zahlen uud damit zugleich das Ergebnis der Wagnerschcn
Nnchwcisuugen, daß die Finanzlage der deutschen Einzclstaaten im Vergleich
mit dein Auslande, aber auch im Vergleich mit dem Reiche uicht unr nicht
ungünstig, sondern recht günstig zu uennen ist.

Das paßt zn der von dem „föderalistischen Znge" jetzt leider, wie es
scheint, nicht ohne Aussicht auf Erfolg behaupteten Zahlungsunfähigkeit der Einzcl¬
staaten iu Bezug ans das Neichsdefizit wie die Faust aufs Auge. Es würde
eiuen wunderbaren Eindruck machen, wenn die Neichssinanzverwaltung und
auch der Bundesrat, nachdem sie sich bei der jüngsten Flottenvorlage ans den
Standpunkt der günstigen Beurteiler der Verhältnisse der Einzelstanten gestellt
haben, jetzt auf einmal das entgegengesetzteUrteil der „zentrifugalen Elemente"
aeeeptieren und dann 1904, wenn es zur Neufeslstellung der Präsenzstärke der
Armee kommt, wieder auf das günstige Votum zurückgreifen wollten. Wenn
man gewissenhaft alles, was vielleicht auf der einen Seite zu schön, auf der
auderu zu schwarz gefärbt ist, in Abzug bringt, wird man vom finanzwirt¬
schaftlichen Standpunkt die Frage: Wie sind die jetzt schwebendenDefizits zu
decken, durch erhöhte Matrikularbeiträge der Eiuzclstnaten oder durch neue
Steuern uud Anleihen des Reichs?— entschieden im Sinne der ersten Alter¬
native beantworten müssen. Füllt die Entscheidung im Neichsschntzamtanders,
so wird das der Beweis dafür sein, daß im Bundesrat und Reichstag der
Pnrtikularismus auch gegenüber der nllerdriugendsten Notlage einen übermäch¬
tigen Einfluß ausübt, und zwar wissentlich znm Schaden der vitalsten Interessen
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der Reichsfinanzen. Daß die im partikularistischen Sinne durch die Frnncken-
steinsche Klausel eingeführten überreichlichen „Überweisungen" durch ihre Un¬
sicherheit und ihre gewaltigen Schwankungen die Finanzwirtschaft der Einzcl-
stnaten in hohem Grade schädlich beeinflußt hnbeu, sodciß sich jetzt sehr
empfindliche Unbequemlichkeiten bemerkbar machen, kann an dem Urteil über
die Leistungsfähigkeit einerseits des Reichs, andrerseits der Staaten zur Decknng
des Defizits nichts ändern. Die Einzelstaaten sind trotzdem die kräftigern,
mögen sie auch, wie die Sachen hente liegen, den Decknugsbetrag leichter durch
Anleihen als durch Steuern ausbringen können.

Aber die Deckung der etatsmäßigen Fehlbeträge steht hinter der dauernden
Neichsfinauzreform an Bedeutung weit zurück, wie ja auch Köppe das sehr
gut dcirgethcm hat. Labaud sagt darüber: „Der gegenwärtige Znstand des
6'Ulanzrechts ist infolge dieser Mißgriffe der Gesetzgebung ein sehr unbe¬
friedigender, und die Herstellung einer bessern Ordnung des Verhältnisses
Mischen der Finanzwirtschaft des Reichs nud der der Einzelstaateu kann
gegenwärtig als die dringendste Aufgabe der Neichsgesetzgebuug bezeichnet
Werden."

War in der Hauptsache der „föderalistische Zug" daran Schuld, daß es
gekommen ist, obgleich man schon bei der Bcgrnndnng des Reichs die Un¬

Haltbarkeit des provisorisch angenommenen Finanzrechts allseitig erkannte und
bei der Verewigung dieser Uuhaltbarkeit darüber nicht zweifelhaft sein

°unte, so ist doch dabei auch von „konstitutionellen Rücksichten" viel geredet
worden. Sie können aber hier als rein politischer Natur beiseite gelassen
^den. Nur der Wunsch sei geäußert, daß auf keiner der beiden Seiten die
Rüstung für den „Konfliktsfall" wieder so sehr zur Hauptsache gemacht werden
''wge, daß es uicht zu einer brauchbaren nnd dauernden Grundlage für das

In'he Zusammenarbeiten von Parlament und Negierung kommt. That¬
sächlich hat übrigens bisher der „konstitutionelle Zug" im Vergleich mit dem
"si'deralistischen" iu der Entwicklung unsers Reichsfinanzrechts durchaus den
"^rn gezogen.

^ Das den sogenannten „eignen" Einnahmen des Reichs vor allem fehlt,
^ngt in die Angen: die Beweglichkeit, die Anpassungsfähigkeit nn

wechselnden Bedarf. Köppe sagt darüber mit Recht, es genüge nicht,
. gegenwärtige Lücke in den DccknngSmitteln zuzustopfen, auch nicht, einen
s ssdarüber hiunus festzulegen, sondern die Einnahmeverhältnissc

'si seien in der Weise beweglich zu inachen, daß eine Aupassuugsmvglichleit
^ Anpassungsfähigkeit zwischen Bedarf und Deckung bestehe, daß geeignete

"Achtungen vorhanden seien, den Ausgleich zwischen beiden herbeizuführen,
Nv ^ /^^"'^ eine nene „Reform" — die mit jedem mal an Schwierigkeiten
Fakt „ g'U'ehmen werde — notwendig zn machen. Dieser „bewegliche
nott^ v^^ "'""^ ^'"^ ^''^ gesucht, wie er als
Weil"?! ^ erkannt werde, aber das Suchen wäre bisher ohne Erfolg gewesen,
bei' s ^ Betracht kommenden Steuerqucllei, eine solche Beweglichkeit
Mi?'!' ^" "löglich scheiue, ohne entweder ihre Ergiebigkeit zn schwächen oder

Mge volkswirtschaftliche Interessen zu verletzen. Trotzdem macht sich Köppe
^renzboten IV 1902 58
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selbst auf die Suche, und zwar allein auf dem „abgegrasten" Terrain der
bisher dem Reich überlassenen Zölle, Verbrauchssteuern und Stempelabgaben,
wobei er die Zölle und Verbrauchsabgaben auf unentbehrliche Lebensmittel
ausscheidet, nur die „Finauzzölle" hercmziehn will. Zuschläge von neun bis
zehn Prozent zu den zur Zeit geltenden Zoll- und Steuersätzen würden nach
seiner Rechnung genügen, sechzig Millionen Mark, also den Fehlbetrag von 1902
aufzubringen. Es wird ebenso schwer werden, die Bedenken gegen die „Be¬
weglichkeit" dieser abgegrasten Abgaben zu überwinden, wie die gegen die andern
auf demselben Terrain liegenden. Die alljährliche Festsetzung würde immer
eine Unsicherheit in Handel und Gewerbe hervorrufen, gegen die man sich mit
Händen und Füßen wehre» wird. Und das Ergebnis würde dann sicher ein
unzureichender Ertrag der Zuschläge sein. — Wir enthalten uus einer ein-
gehendern Kritik. Sie wird zurecht kommen, wenn das Neichsschatzamt mit
Vorlagen in dieser Richtung herauskäme, wvvou noch nichts verlautet. Ganz
stimmen wir dem Verfasser bei in dein Wunsche, den Tabakgennß höher zu be¬
steuern. Namentlich wäre n. E. eine kräftige neue Zigarrcnstcuer zu empfehlen.
Aber auch dabei ist der Wunsch, den Verbranch stark einzuschränken, für lins
die Hauptsache, auch weun die Steuerguelle dabei versiegt. In demselben
Sinne plaidiereu wir auch für eine weit höhere Besteuerung der alkoholischen
Getränke. Das Steuerinteresse sollte hier überall in den Hintergrund treten.

Am bemerkenswertesten an Köppes Standpunkt ist für uns das Negative:
die schroffe Perhorreszierung nicht nur erhöhter Matrilularbeiträgc sondern
auch jeder „direkten Neichssteuer," und wie er sie begründet. Er sagt dar¬
über: Die Einführung direkter Neichssteueru sei nach wie vor ein aussichts¬
loses Projekt. Die Regierungen der Einzelstnaten könnten darnnf nicht ein¬
gehn, „ohne eines der wesentlichsten ihnen verblielmen Souvernnitätsrechte, das
Finanzhohcitsrccht, zum Opfer zu bringen." Dieses „nahezu selbstmörderische
Opfer" komme für sie absolut nicht in Frage. Dasselbe müsse aber auch
gelten von Projekten, die die direkte Besteuerung zwar nicht formell zur
Reichssachc machten, sondern nur eine einheitliche Kodifizierung der sämtlichen
partikularen direkten Besteuerungen im Wege der Reichsgesetzgebnng herbei¬
führen und auf Grundlage dieser Vereinheitlichung die Matrikularbcitrüge durch
kontingentierte Zuschläge zu den solchergestalt gleichartig gemachten direkten
Landesstenern nach dem Maßstabe des „steuerlichen" Ausbringens der Einzel¬
staaten ersetzen wollten. Dieses Projekt — vvn Miqnel seinerzeit im Reichs¬
tage gestreift, von Preuß in seiner Schrift: „Reichs- und Landesfinanzen" (1894)
näher ausgeführt - laufe doch auf das bekannte „Wasch mir den Pelz und mach
mich nicht naß!" hinaus. Denn wenn die Grundsätze nnd die Veranlagungsart
durchweg reichsgesetzlichgeregelt wären, so bleibe den Einzelstaatcn thatsächlich
nur noch das Recht, die Höhe des jeweiligen Steuersatzes zu bestimmen, der
zur Deckung ihres laufenden Bedarfs nötig sei: „Sie sinken dann thatsächlich
hinab auf das Niveau der Gemeinden, die nur die Höhe ihres Bedarfs und
die Höhe des erforderlichen Zuschlags zu den Staatssteuern feststellen, haben
also im wesentlichen nur noch eine rechnungsmäßige Aufgabe zu lösen. Dcw
ist aber weit entfernt von dem »uubeschränkten finanziellen Selbstbestimmung^
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recht«, das staatlicherseits — namentlich besonders nachdrücklich kürzlich vom
bayrischen Finanzminister — sür die Einzelstaaten als unbedingte Notwendig¬
keit gefordert worden ist. Man kann den Einzelstaaten nicht den Kern ihres
Finanzhoheitsrechts nehmen und ihnen die Schale davon lassen. Es ist ihnen
"aher auch nicht im mindesten zu verdenken, wenn sie gegen eine solche Reform
sich unbedingt ablehnend Verhalten."

Diese Sätze hatten Koppe veranlassen sollen, sein Buch mit den Worten
zu schließen: Ich habe zwar am Anfang anerkannt, daß zur Zeit „die Ver¬
sorgung des Reichs mit den Mitteln, deren es zur Erfüllung seiner verfassungs-
'uäßigeu Aufgaben bedarf, in Frage gestellt" ist, aber ich verzichte auf die
Heilnug des Übels, um dem „föderalistischen Zuge" nicht entgegentreten zn
müssen. In der That, nicht nur der Ersatz der Matrikularbeiträgc, die jetzt
^'e einzigen anpassungsfähigen Einnahmen des Reiches sind, durch eine am
passungsfähige Neichssteuer muß sich bei solchen Grundsätzen als aussichtslos
erweisen, sondern — was fast noch betrübender ist — anch jede Reform der
Matriknlarbeiträge selbst wird dadurch unmöglich gemacht.

Es ist wieder ciu großes Verdienst Ad. Wagners, in dieser Beziehung
^n Herren Partikularsten uud ihreu Gvuuern die Wahrheit gesagt zu haben.
Wagner hat nie Vorliebe für die direkten Steuern gehabt, im Gegenteil; aber
^ sieht eiu und spricht es aus, daß jetzt die Ausbildung der direkten Steuern
^ Deutschland im Vergleich mit der der indirekten zurückgeblieben ist oder
zurückzubleiben aufäugt. Mau lese darüber seine Darstellung der Steuerver¬
haltnisse in den deutschen Einzelstaatcn nach. Die Behauptung von der übcr-
'"ü'ßigen Anziehung der direkten Steuerschraube wird daun als Märchen er¬
nannt werden. Über die Reichsstcuern und ihren Znsammenhang mit dem Staats-
stwerwesen mögen hier im Anschluß nn Wagners Ausführungen folgende Be¬
merkungen Platz finden. Nach 5? 70 der Neichsverfassnng werden die Matrikular-
ntrüge auf die einzelnen Staaten „nach Maßgabe ihrer Bevölkerung," also nach

^' Kopfzahl umgelegt. Die Plumpheit und' Härte dieses Maßstabs liegt auf
Hand, fast ebenso wie die Ungerechtigkeiteiner direkten Kopfsteuer. Wolle man

^ sagt Wagner — für die Matritularbciträge einen ordentlichen Verteiluugs-
'uaßstab feststellen, so müsse inan zncrst „eine nr ihren Gruudzügen gleiche Vcr-
l^ssung der direkten Steuern, uud zwar in der Form der allgemeinen Einkommen-
u>w der allgemeinen Vermögenssteuer haben." Auf Grund einer Veranlagung
^' ganzen Reichsbevölkerung danach könne man überhaupt erst feststellen, wie

Nch die relative Leistungsfähigkeit der Bevölkerung der Eiuzelstaaten zu einander
ehalte. Würeu die Einzelstaaten einigermaßen nach Volkszahl, Berufsarten,
^rtschaftlicher Entwicklung usw. homogen, so wäre ein solches Vorgchn vielleicht

"vch entbehrlich. Bei der jetzigen Sachlage sei es durchaus geboten. „Ans
verfassungsmäßige Recht °znr Forderung von Matrikularbeiträgeu sollte

"erhaupt unter keinen Umständen vom Reich verzichtet werden, einerlei, ob
'ud wie weit man praktisch zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Ein-
ahmen und Ausgaben im Neichshaushalt von diesem Rechte jeweilig Ge¬
such macht, denn in diesen: Rechte hat das Reich eiu uuter unsern politischen

^rhältuissen gar nicht zu entbehrendes Pressionsmittel auf den Reichstag,
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die Landtage, die Regierungen der Einzelstaatcn." Aber mit Recht verlangt
Wagner doch auch, daß die „eignen" Neichseinnahmen für die — auch beständig
wachsenden — Finanzbedürfuisse, die uicht durch Schuldaufnahmen gedeckt werden
dürfen, ausreichten, und dazu seien auch direkte Reichssteucru (Einkommen-,
Vermögens-, Erbschaftssteuer) sehr wohl in Betracht zu ziehn. Wenn man
jedoch „in außerordentlichen Fällen" auf die Erhebung der Matrikularbeiträge
zurückgreifen müßte, so würde die Regelung der direkten Landessteuern durch
das Reich auch dafür erst den richtigen Nepartitionsmaßstab statt des rohen gegen¬
wärtigen nach der Kopfzahl geben: „Man würde uach der in der Einkommen-
nnd Vermögenssteuer sich kundgebenden Leistungsfähigkeit die Summen der
Matrikularbeiträge jedes Einzclstaats bestimmen und sie dann innerhalb des¬
selben nach der Veranlagung zu diesen Steuern auf die einzelnen Zensiten
umlegen."

Max von Seydel erkennt die Befugnis des Reichs, für seine Zwecke sowohl
indirekte wie „direkte" Steuern aufzuerlegen an. Er hält aber die Frage, ob
direkte Neichssteuern einzuführen seien, „rechtlich und wirtschaftlich" für nicht
unbedenklich. Die Erhebung direkter Neichssteuern enthalte einen „bedeutenden
Eingriff in die innere Verwaltung und insbesondre in den Haushalt der Bundcs-
staateu." Auf diesem Wege könne in „mittelbarer" Weise das ganze Steuer¬
system des Staats vom Reiche „beeinflußt" werden, uud eS setze eigentlich
eine direkte Reichssteuer — wenn sie eine bedeutende sei nnd nicht wirtschaftlich
nachteilige Folgen erzengen solle — eine gleichinäßige Ordnung des Steuer¬
systems iu alleu Bundesstaateu voraus. Eiue solche „mittelbare Beeinflussung"
der Steuerverfassuug der Einzelstaaten kann doch nach dein von Seydel selbst
zngegebnen Sinne der Verfassung „rechtlich" nicht bedenklich sein. Es wird
sich immer nur fragen, ob sie wirtschaftlich zweckmäßig ist. Und daß sie das
wenigstens seiu „kann," wird Seydel kann» leugnen. Von einem Recht des
Reichs, gesetzgeberisch in das Landesstenerrecht einzugreifen, ist nirgends die
Rede. Mit dieser ganzen Ausführung ist Seidel eutschieden im Unrecht. Sie
kann eigentlich nur politisch erklärt werden, und dann wäre ihr Sinn aus¬
gesprochen partikularistisch.

Der Frankfurter Warenhandel von bis ^866
von G. Gerland in Homburg v. d. Höhe

l> Die Verkehrsmittel
-ie moderne Handelsgeschichte lehrt uns vor allem eins: wie un¬
gemein rasch sich einschneidende Änderungen vollziehen, und wre

!oft sich in wenig Jahren die Grundbedingungen eines ganzen
Handelszweiges radikal verändern können. Es mag sein, daß

!uns die ältern Zeiten, weil wir sie aus größerer Ferne betrachten,
nicht mehr ein so genaues Bild gewähren und deshalb den Eindruck größerer
Stabilität in allen Lebensverhältnissen hervorbringen; aber Thatsache bleibt
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